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Solang GVG � 15 aufgehoben ist, handelt es sich bei den Gerichten nicht um Staats- sondern um Schieds-
gerichte. Das alte Gerichtsverfassungsgesetz GVG verankerte einst den � 15   = alle Gerichte sind  Staats-
gerichte ...  Es  sei  die  h�fliche  Frage  gestellt,  weshalb  die aktuelle Version des GVG � 15 folgenden 
Eintrag ergibt: „Weggefallen“                    Beweis: http://www.gesetze-im-internet.de/

� 16 [Ausnahmegerichte]
Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.

Folge: Judikative ( Angeh�rige der Exekutive, d.h. keine rechtstaatliche Gewaltenteilung ! ) Entschei-
dungen werden nicht von staatlicher Instanz getroffen. Dies stellt einen Versto� gegen EMRK Art. 6 
„Recht auf faires Verfahren“, sowie Art 13 „Recht auf wirksame Beschwerde“.  Es  stellt  sich  die  Frage  
wer  trifft  nun  judikative  Entscheidungen  in  der Bundesrepublik Deutschland ? 

Gehen  wir  mal  schrittweise  der  Frage  nach.  Im  zweiten  Gesetz  �ber  die Bereinigung  von  
Bundesrecht  im  Zust�ndigkeitsbereich  des  Bundesministerium f�r Justiz vom 23.November 2007 steht 
in Artikel 4, � 1, Abs 2 geschrieben, da� von  der  Aufhebung  von  Besatzungsrecht  das  Kon-
trollratsgesetz  Nr.  35  �ber „Ausgleichs und Schiedsverfahren“ AUSGENOMMEN  ist.  In � 2  ist 
definiert, da� das erste bis vierte Gesetz  zur Aufhebung von Besatzungsrecht wieder  in Kraft 
getreten ist.

Die  nichtige  staatliche  Gerichtsbarkeit  der  BRD  ,  sowie  das  vorhandene Besatzungsrecht / 
Milit�rgesetz    ist  somit  offenkundig  (  s.  Seite  20  Anlage  1  – Schreiben SFI ). 

Nachfolgende Beweise aus der eigenen factischen BRD-Realit�t:
A. Anlage 2 - Bundesverfassungsgericht Pressemitteilung Nr. 37 vom 25.03.1999 - Dort  ist  ein  Versto�  
gegen  Art.  VIII  Milit�rregierungsgesetz  Nr.  53  vom Landgericht Berlin verankert.  

Kann jetzt noch jemand behaupten, die BRD stehe nicht unter Besatzerrecht? 
Das Verwaltungsrecht der Alliierten Hohen Kommission ( = AHK Gesetz ), sowie das Siegerrecht SHAEF 
ist VOLLUMF�NGLICH in Kraft. (Schreiben SFI Seite 10,11) 

Als Beispiel sei die h�fliche Frage gestellt, weshalb nach AHK Gesetz Nr. 1, Art 7 (1) die �ffentlichkeit 
hier�ber nicht informiert wird und man die Ver�ffentlichungen nicht zur Kenntnisnahme erh�lt? 

AUSZUG:     AHK 1949 Gesetz Nr. 1 Art. 7(1) Zitat: „Alle deutschen staatlichen kommunalen und 
sonstigen Verwaltungsbeh�rden sind verpflichtet, das Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission zu 
halten und es ihrem Personal sowie der �ffentlichkeit zur Verf�gung zu stellen.“. 

Im AHK Gesetz Nr. 13 ist die von dem Hohen Kommissar der Zone des betreffenden Gerichtes eine 
Genehmigung erforderlich f�r Judikative Entscheidungen.  
AHK 1949 Gesetz Nr. 13 Art. 1 Zitat: „Ohne ausdr�cklich von dem Hohen Kommissar der Zone des Sitzes 
des betreffenden Gerichts allgemein oder in besonderen F�llen erteilte Genehmigung d�rfen deutsche 
Gerichte Strafgerichtsbarkeit nicht aus�ben: .... (b) wenn eine Person beschuldigt wird, eine strafbare 
Handlung begangen zu haben.“ 
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Beweismaterial: Anlage 5 - Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission vom 12.05.1955. 
Schauen wir uns das Siegerrecht SHAEF-Gesetz an:  
Def. SHAEF = Supreme Headquarters Alliied Expeditionary Force  



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        Seite 3 von  13

Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst e.V. 

Auch hier meine sehr verehrten Damen und Herren sei wiederum die h�fliche Frage gestellt, in wie weit 
die BRD-deutschen Richter, Staatsanw�lte rechtskr�ftige Urteile erstellen k�nnen, ohne ZULASSUNG 
DER MILIT�RREGIERUNG.  GR�NDE  F�R  DIE  ANNAHME  von  Verletzungen    nach inter-
nationalem  Recht  (  EMRK  und  IP66  )  FESTGELEGTEN VERFAHRENSGRUNDS�TZEN sind    
l�ngst gegeben. Es bedarf nicht mal  eines  Beweises.  Diese  juristischen  Tatsachen  in  der Zentralver-
waltung  des  vereinigten  Wirtschaftsgebietes Bundesrepublik  Deutschland  GMBH  sind  f�r  jedermann 
nachvollziehbar. Man braucht hierf�r keine juristische Ausbildung.  

Die juristische Reise begann bei der nationalen ( illegalen ) BRD Rechtsnorm,  hier GVG  �  15,  ging 
weiter  zu Offenkundigkeiten  im   Milit�rrecht welches der nationalen ( illegalen ) BRD Rechtsnorm 
�bergeordnet ist. Jetzt geht es  wieder  zur�ck  in  die  „factisch-illegale“  BRD  Rechtsnorm  bis  hin  zu
Verwaltungsvorschriften  (  Legitimation  der  Richter  und  fehlende  Unterschriften der  Richter  ).  Nach  
diesem  Kapitel  wird  die  JURISTISCHE  KAUSALIT�T  des fehlenden  �  15  GVG  – Staatsgerichte  
– i.V.m.  der  fehlenden  Zulassung  der Milit�rregierung  und  den  FEHLENDEN  Unterschriften  der  
Richter  in Zusammenhang der Privathaftung nach BGB �� 823 u. 839 KLAR und DEUTLICH.  Im 
factischen Grundgesetz der BRD ohne territorialen Geltungsbereich ( daher illegal und nichtig )  
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Das Grundgesetz hat keinen territorialen Geltungsbereich. F�r die Gerichtbarkeit in der BRD gilt das 
Kontrollratsgesetz Nr. 35  
Kontrollratsgesetz Nr. 35 Ausgleichs- und Schiedsverfahren in Arbeitsstreitigkeiten vom 20. Aug.�46  
in Kraft getreten am 26. August 1946 

Dieses g�ltige Recht resultiert aus dem zweiten Gesetz �ber die Bereinigung von Bundesrecht  im  
Zust�ndigkeitsbereich  des  Bundesministerium  f�r  Justiz  vom 23.November 2007. Dort  steht in Artikel 
4, � 1, Abs 2 geschrieben, da� von der Aufhebung  von Besatzungsrecht das Kontrollratsgesetz Nr. 35  
�ber  „Ausgleichs und Schiedsverfahren“ AUSGENOMMEN ist. 

Infolge die BRD Gerichte freiwillige Gerichte sind und eben keine Staatsgerichte (fehlenden  GVG  �  15,  
keine  Unterschriften  auf  Urteilen,  Privathaftung  der Richter, fehlende Legitimation des Grundgesetzes)   
Ich stelle hier die Frage warum in der BRD keine Unterschriften auf den Ausfertigungen der Urteile 
geleistet werden ? - Da die bundesdeutschen Richter mangels staatlicher Gerichtsbarkeit ( fehlender GVG 
� 15 )   privat haften ( siehe Argumentation oben ) und mit fehlender Unterschrift nicht privat haftbar 
gemacht werden k�nnen. Nachfolgend Rechtsnormen aus den Verwaltungsvorschriften:

�117VWGO    
Laut  der  Gesetze  und  Verordnungen  der  sog.  „BRD“  der  VWGO  (�117  i.V.m. �275 StPO i.V.m. 
�375ZPO)darf eine Kopie, Ausfertigung sich nicht vom Original unterscheiden,  sonst  ist  die  Kopie  oder  
die  Ausfertigung  nur  ein Musterschreiben und als solches zu werten! 
Die  Unterschriften  unter  Urteile,  Beschl�sse  etc.  sind  meist  von Justizangestellten  unterschrieben,  
die  keine  „Urkundsbeamten“  nach  dem Beamtengesetz  der  sog.  „BRD“  sind.  Sie  sind  also  gar  
nicht  berechtigt  solche „Urteile, Beschl�sse“ etc. zu unterschreiben. 
Die Rechtskraft k�nnen  solche  „Urteile, Beschl�sse“ etc…  schon deshalb nicht erlangen,  da  diese/r  
Justizangestelle/r  nicht  am  eigentlichen  Verfahren beteiligt  war,  denn  nur  am  Verfahren  beteiligte  
und  berechtigte  Personen d�rfen  solche  „Urteile,  Beschl�sse“  unterschreiben,  die  wiederum  m�ssen 
„ordentliche Richter“ sein! 

Sollten Sie jedoch jetzt glauben, dass ein von dem BRD Gericht in Kopie bzw. Zweitschrift im Original 
unterschriebener  „Beschluss oder Urteil“   Rechtkraft erlangen k�nnte, so  irren Sie. Lesen Sie weiter, 
dann werden Sie verstehen warum: 

Rechtpflege 
Feststellung des �245 ZPO (Art. 25 GG) Stillstand der Rechtspflege durch Verlust des Art. 100, 101 GG 
im Rahmen des V�lkerrechts Die Konsequenzen auf die laufende Rechtsprechung sind, dass die Gesetze 
wegen Versto�es gegen das Gebot der Rechtssicherheit ung�ltig und nichtig sind (BVerwGE 17, 192 = 
DVBl 1964, 147)! 
Jedermann muss, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu k�nnen, in der Lage sein, den r�umlichen 
Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen zu k�nnen. Ein Gesetz, das hier�ber Zweifel 
aufkommen l�sst, ist unbestimmt und deshalb wegen Versto�es gegen das Gebot der Rechtssicherheit 
ung�ltig (BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147). Es ist daher in der BRD nichts mehr g�ltig, eben der 
Stillstand der Rechtspflege nach �245 ZPO, das der Kommissar f�r Menschenrechte mit dem Urteil 
EGMR 75529/901 gegen die BRD erstritten hat und eine Referenz nach Art. 25 GG bildet. Recht und 
Gesetz ist nach Art. 20 III GG v�lkerrechtlich mit der Feststellung des fehlenden und fehlerhaften effektiv 
- garantierten Rechtsschutzes und der Rechtswegegarantie nach Art. 25 GG mit dem Urteil 75529/01 
S�RMELI / BRD au�er Kraft gesetzt worden. 

Der Europ�ische Gerichtshof f�r Menschenrechte [EGMR] hat im Urteil EGMR 75529/01 S�RMELI /
GERMANY am 08.06.2006 die Menschenrechtsverletzungen nach Art. 6 und 13 MRK gegen den Unter-
zeichner in der Bundesrepublik Deutschland [BRD] festgestellt. Dieses Urteil des EGMR zu Art. 6 und 
MRK 13 besagt im Tenor, da� ein wirksames Rechtsmittel gegen Rechtsmissbrauch und Billigkeitsrecht 
f�r die Einhaltung des Rechts auf ein rechtsstaatliches Verfahren in der BRD nicht gegeben ist. In ein-
fachen Worten hart �bersetzt bedeutet dies, da� die Bundesrepublik Deutschland KEIN wirksamer 
Rechtsstaat ist
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Es gibt also keine unabh�ngigen BRD-Richter mehr, weil sie keine �rtliche, pers�nliche und tats�chliche 
Sachlegitimation mehr besitzen (Art. 100, 101 GG). 

Das Bundesverfassungsgericht kann also nicht wirklich und nicht wirksam nach Art. 100 GG im Sinne des 
Art. 13 EMRK von und aus dem unteren Gericht angerufen werden, weil es selbst den garantierten 
Rechtsweg wegen dem fehlenden effektiven Rechtsschutz nicht gibt. 

Das BRD-Rechtssystem hat sich durch Menschenrechtsverletzungen selbst aufgel�st. 

Die allgemeinen Regeln des V�lkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts und gehen den Gesetzen vor 
und erzeugen Rechte und Pflichten (Art. 1, 3, 20, 25, 100 II GG). Wenn dies so ist, dann d�rfe es keine 
Beschwerde �ber Menschenrechtsverletzung geben. Doch wir als Menschenrechtsorganisation kennen die 
Schattenseite dieses Rechtssystems. Wenn es keine Menschenrechtsverletzungen geben w�rde, g�be es 
nicht das Protokoll Nr. 14 vom Lenkungsausschuss des Europarats. Art. 13 EMRK in Verbindung mit Art. 
25 GG garantiert dem B�rger eine wirksame Beschwerdem�glichkeit vor einer nationalen Beh�rde. 

„….Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden
ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die 
Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben…..“. 

Deswegen ist das Bundesverfassungsgericht keine wirksame Beschwerdem�glichkeit nach Art. 6, 13 
EMRK, wenn es sogar selbst und �ffentlich erkl�rt, 
...Selbst wenn die Gestaltung des Verfahrens, die Feststellung und W�rdigung des Sachverhalts, die 
Auslegung eines Gesetzes oder seine Anwendung auf den einzelnen Fall Fehler aufweisen sollten, bedeutet 
dies f�r sich allein nicht schon eine Grundrechtsverletzung…..“. 

Beweis: Merkblatt zur Bundesverfassungsbeschwerde 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/vb_merkblatt.html 
Somit k�nnen die unteren Gerichte ohne Verfassungskontrolle machen was sie wollen. 
Danach ist Art. 20 III GG nicht mehr in Kraft, weil die Politik und die Verwaltung nicht die 3 S�ulen der 
Gewaltentrennung darstellen k�nnen. Der BRD-Staat ist somit handlungsunf�hig! 

Die sog. „Bundesrepublik Deutschland“ ist kein rechtwirksamer Rechtstaat! 

Deswegen  sind  nicht  nur  alle  Verwaltungsakte  nichtig,  wenn  sie  zum Missbrauch der einungsbildung 
und gegen Kritiker der Justiz dienen, sondern die  „Richter“  haften  pers�nlich.  Die  Nichtigkeit  eines  
Verwaltungsaktes  liegt vor,  wenn  ein  Verwaltungsakt  an  besonders  schwerwiegenden  Fehlern  leidet 
und  der  Fehler  offensichtlich  ist.  Ein  nichtiger  Verwaltungsakt  ist  – wie  ein nichtiges  Rechtgesch�ft  
– immer  von  Anfang  an  unwirksam.  Das  stellt  unter anderem  Ihr �43  III VwVfG klar. Er entfaltet 
keinerlei Rechtwirkung. Deshalb kann er ohne nachteilige Konsequenzen ignoriert werden. 

Ein  besonders  schwerwiegender  Fehler  liegt  vor,  wenn  er  den Wertvorstellungen der Rechtordnung so 
sehr widerspricht, dass es unertr�glich ist, wenn der Verwaltungsakt die durch ihn hervorgerufenen Recht-
folgen h�tte. Offensichtlich  ist  der  Fehler,  wenn  er  sich  dem  verst�ndigen,  juristisch  nicht vorgebil-
deten  Beobachter  geradezu  aufdr�ngt.  Die  Fehlerhaftigkeit muss  dem Verwaltungsakt „ auf die Stirn 
geschrieben sein“. 

Der    „Bundesgerichtshof  [BGH]“  hat  die  Argumentation  nicht  zur  Kenntnis genommen, weil er auf 
diese Verfahrensr�gen aus der Menschenrechtkonvention nicht eingegangen  ist, die nach  Ihrem  „Art. 25 
GG“  f. d.  sog.  „BRD“ vor Recht und  Gesetz  auf  Verfassungsrang  anzuwenden  sind.  Auch  das 
Normenkontrollverfahren  nach  Ihrem  „Art.  100“  f.  d.  sog.  „BRD“  ist  keine Ermessens-, sondern eine 
Pflichtentscheidung, wenn es sich um v�lkerrechtliche Grunds�tze  handelt.  Der  BGH  darf  also  selbst  
nicht  entscheiden,  sondern weiterleiten,  um  die  Entscheidung  Ihres  „Bundesverfassungsgerichtes  
[BVG]“ einzuholen! Genau dieses „BVG“ hat keinerlei Funktion innerhalb der sog. „BRD“, da es nicht die 
Verfassung von Weimar, die  immer noch Rechtg�ltigkeit besitzt sch�tzt,  sondern  ein  „Grundgesetz“,  
das  niemals  in  Kraft  getreten  ist. (siehe Genehmigungsschreiben  des Alliierten  Rates  an  Konrad  
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Adenauer (Parlamentarischer Rat am 12. Mai 1949).   

Deswegen ist der Beschluss des BGH  - NULL und NICHTIG. 

Sind  nur  einige  Teile  eines  Verwaltungsaktes  nichtig  (Teilnichtigkeit),  so  f�hrt dies  zur  
Gesamtnichtigkeit,  wenn  der  nichtige  Teil  so  wesentlich  ist,  dass  die „Beh�rde“  den  Verwaltungsakt  
ohne  den  nichtigen  Teil  nicht  oder  nicht  so erlassen h�tte (Verweis auf Ihr �44 IV VwVfG). 
Die Nichtigkeit des Verwaltungsaktes kann  jederzeit von der  „Beh�rde“(� 44  IV VwVfG)  von  „Amts“  
wegen  festgestellt  werden.  Soweit  der  B�rger  ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der 
Nichtigkeit hat, hat er auch einen Anspruch  auf  diese  Feststellung.  Er  kann  aber  auch  
Feststellungsklage  gem�� Ihren „� 43  I VWGO“ bei Gericht erheben. Sie  ist  in besonderen F�llen von 
„Amts“ wegen zu erheben, wie bei diesem Fall.  
Zudem sind die Einf�hrungsgesetze der sog. „BRD“ von der eigenen Regierung aufgehoben worden .  

Intrinsisch aufgel�ste Rechtnormen ( GVG, STPO, ZPO )/ Von der BRD selbst aufgel�st: 

Gesetze der vermeintlichen Bundesrepublik Deutschland  jetzt laut eigener Ver�ffentlichung ganz ohne 
Geltungsbereich endg�ltig ung�ltig!   

In den Einf�hrungsgesetzen des GVG, der StPO und ZPO sind seit Ende April 2006 tats�chlich 
die Paragraphen mit dem Geltungsbereich ersatzlos aufgehoben worden. Beweise und dort 
weitere Links zu weiteren Beweisen: 

http://www.dejure.org/gesetze/EGGVG/1.html + http://bundesrecht.juris.de/gvgeg/
http://www.dejure.org/gesetze/EGStPO/1.html + http://bundesrecht.juris.de/stpoeg/  
http://www.dejure.org/gesetze/EGZPO/1.html + http://bundesrecht.juris.de/zpoeg/  

Die Aufhebung des Geltungsbereichs wird so begr�ndet: "Vorschrift aufgehoben durch das Erste Gesetz 
�ber die Bereinigung von Bundesrecht im Zust�ndigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz vom 
19.4.2006" 

Der aufgehobene � 1 der StPO lautete bis April 2006: � 1 Die Strafprozessordnung tritt im ganzen Umfang 
des Reichs gleichzeitig mit dem Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft.  

Bereits dieser Geltungsbereich war seit 1945 unklar, weil seit 1945 nur die Grenzen von 1937  (alliierte 
Rechtauffassung) oder von 1939 (Rechtauffassung von V�lker-/Kriegsrecht: Grenzen zu Beginn des 
Krieges sind g�ltig) gemeint sein konnten, was u. a. bzgl. seit 1945 unter polnische Verwaltung gestellte 
Reichsprovinzen unplausibel ist.  
Daraus folgt: Die Abschaffung des Geltungsbereichs dieser BRD-Gesetzb�cher, z. b. des Gerichts-
verfassungsgesetzes, der Strafprozessordnung/des Strafgesetzbuchs und der Zivilprozessordnung / des 
Zivilgesetzbuchs, welche 1990 mit der Abschaffung des Geltungsbereichs des Art. 23 des Grundgesetzes a. 
F. f�r die sog. „BRD“ begonnen und jetzt vollendet wurde, beweist seit April 2006 mit Bekanntgabe im 
Bundesgesetzblatt, dass die Justiz der sog. „BRD“ seit Mai 2006 nur noch f�r Personen zust�ndig ist, die 
bei den �rtlichen „BRD – Gerichten“ beantragt und bewilligt bekommen haben, sich der 
„Herrschaftsgewalt der Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland“ unterwerfen zu d�rfen.  

Zu beachten:  Die Konsequenzen der laufenden  „BRD – Rechtsprechung“ sind, dass die sog. „Gesetze der 
BRD“ wegen Versto�es gegen das Gebot der Rechtssicherheit ung�ltig und nichtig sind (BVerwGE 17, 
192 = DVBl 1964,  147): Jedermann muss in der Lage sein, den r�umlichen Geltungsbereich eines 
Gesetzes ohne weiteres feststellen zu k�nnen, um sein Verhalten entsprechend darauf einzurichten. Ein 
Gesetz, das hier�ber Zweifel aufkommen l�sst, ist unbestimmt und deshalb wegen Versto�es gegen das 
Gebot der Rechtsicherheit ung�ltig ( BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147).  

Hierbei hat der Normgeber �berdies zu beachten, dass sich eine derartige Norm in aller Regel nicht an 
einen fachlich qualifizierten Personenkreis wendet, er mithin nicht davon ausgehen kann, Jedermann k�nne 
Karten oder Texte mit �berwiegend juristischem Inhalt hinreichend verstehen. 
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Beachten  Sie  besonders  Artikel  56 
Aufhebung  des  Einf�hrungsgesetzes  zum  Gesetz  �ber  Ordnungswidrigkeiten  (454-2) 
Das  Einf�hrungsgesetz  zum  Gesetz  �ber  Ordnungswidrigkeiten  vom  24.  Mai  1968  (BGBl.  I  S.  
503),  zuletzt  ge�ndert  durch  Artikel  25  des  Gesetzes  vom  13.  Dezember  2001 (BGBl. I S. 3574), 
wird aufgehoben. 

Zum Beweis der „gerichtsbekannten“ Tatsache verweise ich auf das „Bundesgesetzblatt“ Teil I  Nr. 18, 
ver�ffentlicht am 24.4.2006. Mit dem „BGBl“ Teil I Nr. 18, vom 19. April 2006. Laut BGBl. 
wird  in Artikel 67 der Geltungsbereich der StPO durch Streichung des Geltungsbereiches  im StPOEG  
gestrichen  und  �ber  „Art.  25 GG  f�r  die BRD“  (vgl.  V�lkerrecht:  [kein Gesetz  ohne 
g�ltigen  Geltungsbereich])  ist  somit  die  StPO  zum  gleichen  Datum  erloschen.  Damit  sind 
s�mtliche Zwangsma�nahmen der BRD Gerichte gegen B�rger rechtwidrig. 
Ohne die StPO keine Zwangsma�nahmen! 
Vgl. „BGBL.“ S. 876 Jahrgang 2006 Teil I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am 24. April 2006:“

Daraus folgt: Keine Zwangsma�nahmen ohne StPO! 
Zudem wird  auf    „Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  17,192“  hingewiesen,  aus  dem  klar 
hervorgeht, dass Verordnungen und Gesetze, die keinen Geltungsbereich haben, rechtung�ltig sind 
und derartige ber�hrende „Verfahren“ aus dem Grunde der Rechtsicherheit einzustellen sind. F�r  
den  Fall,  dass  das  „Gericht“  der  offenkundigen  Rechttatsache  nicht  folgt,  wird  ein Gutachten durch 
einen von der  „Zentralverwaltung  f�r das Vereinigte Wirtschaftsgebiet“  (vgl. „Artikel 133 GG f�r die 
BRD“ ) unabh�ngigen V�lkerrechtler beantragt.  

II) Forderung nach Beweisantrag (ZPO) 
Zum Beweis der „gerichtsbekannten“ Tatsache, dass  ein rechtm��iges Verfahren nach ZPO nicht 
m�glich  ist, verweise  ich auf das „Bundesgesetzblatt“ Teil  I Nr. 18, ver�ffentlicht am 24.4.2006. 
Laut    „BGBl“  Teil  I  Nr.  18  vom  19.  April  2006  wird  in  „Artikel  49  GG  f�r  die  BRD“  der 
Geltungsbereich sowie Rechtwirksamkeit das  Inkrafttreten der   ZPO durch Streichung des � 1 im   
ZPOEG gel�scht. Mithin  ist die ZPO  im Bereich der Rechtnachfolge der Zentralverwaltung f�r das 
Vereinigte Wirtschaftsgebiet (vgl. „Art. 133 GG f�r die BRD“ ) nicht in Kraft - Ohne die ZPO ist kein 
rechtwirksames Zivilverfahren in „Deutschland“ m�glich!  Vgl. S.876 „Bundesgesetzblatt“ Jahrgang 2006 
Teil  I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am 24. April 2006:“ 
- StPOEG - Datum: 1. Februar 1877            Fundstelle: RGBl 1877, 346  
Textnachweis Geltung ab: 1.1.1977  
(+++ Stand: Zuletzt ge�ndert durch Art. 2 G v. 12. 8.2005 I 2360 +++)  
StPOEG Eingangsformel:  
Wir ... verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was 
folgt:  



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        Seite 8 von  13

Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst e.V. 

StPOEG § 1  
Die Strafprozeßordnung tritt im ganzen Umfang des Reichs gleichzeitig mit dem Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft.  
StPOEG § 5  
(1) Die prozeßrechtlichen Vorschriften der Reichsgesetze werden durch die Strafprozeßordnung nicht berührt.  

Zudem wird auf „Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 17,192“
hingewiesen,  aus  dem  klar  hervorgeht,  dass  Verordnungen  und  Gesetze,  die  keinen Geltungsbereich  
haben,  rechtsung�ltig  sind  und  derartige  ber�hrende  Verfahren  aus  dem Grunde der Rechtsicherheit 
einzustellen sind.
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1.  Das  Einf�hrungsgesetz  zum  BGB  [BGBEG]  in  Art.  5  [Personenstatut]  Abs.  1  lautet: 
„…Ist die Person auch DEUTSCHER, so geht diese Rechtstellung vor.“ 

2.  Die Definition: DEUTSCHER findet man z.B. im „BGBl“ Teil III (102-1): 
Dort hei�t es: „DEUTSCHER ist, wer die unmittelbare Reichszugeh�rigkeit besitzt.“ 

Daraus  ist offenkundig zu entnehmen, dass die Reichsrechtliche Rechtstellung unabdingbar anzuwenden 
ist. Das  Grundgesetz  hat  zumindest  seit  1990  keinen  Geltungsbereich  mehr.  Das Grundgesetz f�r (!!) 
die BRD ist seit dem 17. Juli 1990 durch die Streichung des territorialen  Geltungsbereiches (Artikel  23  
alte  Fassung)  w�hrend  den  4+2 Verhandlungen  in  Paris  kraft  Alliiertem  Vorbehaltsrecht  mit  Wir-
kung  zum 18.7.1990 0:00 MESZ aufgel�st worden. Dies wurde per Gesetz vom Bundestag am 25.09.1990  
nachvollzogen  (BGBl.II,S.885)  und  erlangte  vordergr�ndig Rechtsg�ltigkeit am 29.09.90 nach der BRD 
Rechtsnorm. 
GG Art. 23 wurde mit Wirkung zum 18.07.1990 aufgehoben. Nicht  das Deutsche Volk  und  auch  nicht  
der Deutsche  Bundestag,  sondern  die Bundesregierung  Deutschland  hat  im Auftrage  und  als  Erf�l-
lungsgehilfe  der Siegerm�chte  nach  dem  Besatzungsvorbehalt  dabei  �ber  das  Grundgesetz verf�gt –
und damit die Besatzungsm�chte in Selbstkontrahierung!   
Dieses  ist  ein  einmaliger  Vorgang  in  der  Geschichte  einer  nur  f�lschlich  so bezeichneten "Verfas-
sung", die sich in den Gesetzb�chern zum Grundgesetz wie folgt liest, Grundgesetz, Beck-Texte, 35. 
Auflage 1998: „Einigungsvertragsgesetz  in  Verbindung  mit  Kapitel  II  Art.  4  Einigungsvertrag, Datum  
23.9.1990/31.08.1990,  wobei  Pr�ambel,  Art.  51,  Abs.  2,  Art.  146 ge�ndert, Art. 143 eingef�gt und 
Art. 23 aufgehoben wurde.“ Und  zwar  ohne  Zustimmung  des  Volkes  aufgrund  durch  Besatzungsvor-
behalt gegebener Regierungsbevollm�chtigung. Dieser Ablauf hat ungeachtet anderer Formulierungen zum 
Inkrafttreten des Einigungsvertrages vom 31.08.1990 nach der Zustimmung des Bundestages vom 
23.09.1990 den Artikel 23 des Grundgesetzes schon beseitigt, weil damit definitiv die Zustimmung der 
Siegerm�chte aufgrund ihres Vorbehaltsrechtes benutzt wurde.  

Im Art. 23 GG stand, f�r welches Gebiet das Grundgesetz — die Scheinverfassung und in Wirklichkeit 
Besatzerrecht der Alliierten — galt und das waren nur die so genannten westlichen Bundesl�nder. Alle 
Gesetze und Verordnungen der Volkskammer und der Bundesregierung ab der Aufhebungserkl�rung vom 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        Seite 10 von  13

Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst e.V. 

17.07.1990 sind deshalb nach dem V�lkerrecht anscheinend rechtsung�ltig, weil die Rechtsvorausset-
zungen fehlten. Es gab rechtlich gesehen die beiden k�nstlichen Verwaltungsgebiete BRD und DDR nach 
dem 17.07.1990 nicht mehr. Die Besatzungsm�chte haben dies klar beschlossen. 
Einige der vorbereiteten Einzelregelungen, wie zum Beispiel das L�ndereinf�hrungsgesetz der Volkskam-
mer der DDR, erlangten nach deren eigener Festlegung erst nach dem Einigungsvertrag Wirkungskraft, 
also zu einem Zeitpunkt, als es die DDR gar nicht mehr gab. 
Es  hat  de  facto  deshalb  eine  nach  dem  V�lkerrecht  gesetzlich  verbindliche "Wiedervereinigung“ 
noch nicht stattgefunden. Auch  der  Einigungsvertrag  zwischen  der  „Bundesrepublik Deutschland"  und  
der „DDR" vom 31. August 1990 hat in Art. 4, Ziff. 2 den Art. 23 des Grundgesetzes aufgehoben.  Daher  
gilt  nach  gegenw�rtigem  bundesdeutschen,  so  genannten Staatsrecht nicht mehr:  "Das  Grundgesetz  ist  
nach  dem  Beitritt  anderer  Teile  Deutschlands  in  diesen Teilen in Kraft zu setzen.".  
Diese  Aufhebung  war  staatsrechtlich  rechtswidrig,  da  nicht  alle  Teile Deutschlands  (Ostdeutschland  
jenseits  von  Oder  und  Nei�e  etwa) dem Grundgesetz  beitreten  konnten.  Seit  dem  18.07.1990  ist  
das  Grundgesetz erloschen, sp�testens jedoch am 28.09.1990, als die Aufhebung des Art. 23 und der 
Pr�ambel zum Grundgesetz ver�ffentlicht wurden, so dass die erst  f�r den 03.10.1990  vorgesehene  
Angliederung  der  DDR  zum  Geltungsbereich  des Grundgesetzes  nicht  stattfinden  konnte,  da  dieses  
bereits mindestens  5  Tage zuvor erloschen war. Mit der Aufhebung des Art. 23 GG ist zudem auch das 
Ende der BRD  gekommen,  denn  das Bundesverfassungsgericht  in  seinem Urteil  von 1973 stellte fest:  
Sie  (die  BRD)  beschr�nkt  ihre  staatsrechtliche  Hoheit  auf  den  Geltungsbereich des  Grundgesetzes,  
f�hlt  sich  aber  auch  verantwortlich  f�r  das  ganze Deutschland.  
Diese  Rechtsansicht  ist  inzwischen  durch  mehrere  gerichtliche  Entscheidungen akzeptiert, bzw. sogar 
best�tigt worden!  

Die  f�lschlich  vorget�uschte, und auch wegen der Bedingungen nicht  freiwillige Wiedervereinigung  der  
Deutschen  war  in  Wirklichkeit die  Zusammenfassung zweier  Besatzungskonstrukte  BRD  und DDR  
durch  Siegerwillk�r  in  ein  einziges neues,  nicht  souver�nes  Besatzungskonstrukt  unter  Ausnutzung  
des Besatzungsvorbehaltes  - s. Art.  139 GG. Die  v�lkerrechtswidrige  Annexion von �ber  einem  
Drittel  des  Staatsgebietes  des  Deutschen  Reiches  wurde  allein  in Selbstkontrahierung  der  Besa-
tzungsm�chte  beschlossen  und  von  deutschen Kollaborateuren  als  Hochverr�ter  am  Deutschen  Volk  
bis  heute  gedeckt. 
Gleichwohl  wird  dieses  Vorgehen  niemals  v�lkerrechtlich  Bestand  erhalten, solange noch deutsche 
Patrioten aufstehen k�nnen. Und die Streichung des GG Art. 23 schon vor dem 03.10.2005, tats�chlich 
schon am 18.07.1990, hat eine fatale Unstimmigkeit in BRD-L�gengebilde bewirkt - GG Art. 144 verlor 
seine Basis: 
GG Art 144  
(1)    Dieses Grundgesetz bedarf der Annahme durch die Volksvertretungen  in  zwei  Dritteln  der  
deutschen L�nder, in denen es gelten soll. 
(2)     Soweit  die  Anwendung  dieses  Grundgesetzes  in einem  der  in  Art.  23  aufgef�hrten  L�nder  
oder  in einem  Teil  eines  dieser  L�nder  Beschr�nkungen unterliegt, hat das Land oder der Teil des 
Landes das Recht, gem�� Artikel 38 Vertreter  in den Bundestag und  gem��  Art.  50  Vertreter  in  den  
Bundesrat  zu entsenden. 

GG Art. 23 a. F.
(1)     Dieses Grundgesetz gilt zun�chst im Gebiete der L�nder Baden, Bayern, Bremen, Gro�-
Berlin,  Hamburg,  Hessen,  Niedersachsen,  Nordrhein-Westfalen,  Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein, W�rttemberg-Baden und W�rttemberg-Hohenzollern. 
(2)     In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen.

Die in Art. 144 im Abschnitt 2 genannten L�nder nach GG Art. 23 a. F. sind aber auch sonst nirgendwo 
mehr im GG genannt! GG Art. 144 h�ngt damit also ohne Bezug in der Luft,  wodurch  das  ganze  
Grundgesetz  ausgehebelt wurde. 
Zu  dieser  Feststellung  gibt  es  eine  einschl�gige  Rechtsprechung  in  der  BRD unter der offen 
gezeigten Besatzungsmacht vor dem 03.10.1990. So entschied das BVerwG im Urteil I C 74/61 am 
28.11.63 - Leitsatz: Eine  Landschaftsverordnung,  die  den  r�umlichen  Geltungsbereich  ihres 
Ver�nderungsverbotes  nicht  in  ihrem  verk�ndeten  Text  bestimmt,  sondern insoweit  nur  auf  die  
Eintragung  in  eine  nicht  ver�ffentlichte  Karte  verweist, verst��t gegen das Rechtsstaatsprinzip, siehe 
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Urteil Seite 5, 3. Absatz: "Gerade diese Norm bewertet erst den unmittelbaren Eingriff  in die Rechte des 
Betroffenen, muss  also  rechtsstaatlich  in  jeder Hinsicht  einwandfrei  sein. Dazu 
geh�rt  auch  in  erster  Linie  die  unbedingte  Klarheit  und  Nachpr�fbarkeit  ihres r�umlichen 
Geltungsbereiches." 
Eine weitere einschl�gige Rechtsprechung findet man beim BVerwG  im Urteil 4 C 105/65 am 27.01.1967 
- Leitsatz:
Verweist  eine  nach  dem  Inkrafttreten  des  Grundgesetzes  erg�nzte Landschaftsschutz-Verordnung f�r  
ihren �rtlichen Geltungsbereich  lediglich auf eine  nicht  ver�ffentlichte  Landschaftsschutzkarte,  so  ist  
sie  wegen  des Versto�es  gegen  die  im  Rechtsstaat  der  Pr�gung  des  Bonner  Grundgesetzes beson-
ders wichtige Klarheit der Rechtsnormen nichtig, siehe Urteil, Seite 5.  
"In Betracht zu ziehen ist hier das in Art. 20 Abs. 3 und Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG zum Ausdruck kom-
mende Rechtsstaatsprinzip, nach dem die �ffentliche Gewalt in  den Rechtskreis  des  einzelnen  nur  auf 
Grund  von Rechtsnormen  eingreifen darf,  und  Art.  14  Abs  1  Satz  2  GG,  nach  dem  Inhalt  und  
Schranken  des Eigentums  durch  Gesetz  bestimmt  werden.  Die  Auffassung,  es  geh�re  zum Wesen  
einer Rechtsnorm,  da�  sie  in  geh�riger Weise  der �ffentlichkeit  durch Verk�ndigung  ihres Wortlautes  
bekannt  gemacht  worden  ist,  ist  seit  langem anerkannt.  Im  Rechtsstaat  bestehen, wie  der  Senat  in  
seinem  Urteil  vom  29. August 1961 (DVBL 1962 Seite 137 - NJW 1962 Seite 506) ausgef�hrt hat,  f�r 
die Verlautbarung von Rechtsnormen Grundregeln der Rechtsetzung." 

Das Verwaltungsgericht Hannover hat  im Beschluss 10 A 2120/01 vom 11. Juli 2001 auf Seite 2 darge-
legt: "Die aufgrund � 55 Abs. 1 Nr. 4 NGefAG erlassene Verordnung ist nichtig. Denn sie verst��t gegen 
die Formvorschriften des � 58 Nr. 5 NGefAG. Danach muss eine Verordnung den r�umlichen Geltungs-
bereich angeben...! 

Die Angabe  des r�umlichen Geltungsbereiches  ist  zwingend  erforderlich,  kann nicht  aus  dem  Inhalt  
der  Verordnung  erg�nzt  werden  und  muss  auch  dann vorgenommen  werden,  wenn  die  Verordnung  
f�r  den  ganzen  Bezirk  der erlassenden Beh�rde gelten soll. 
Dies  gilt  auch  f�r  Verordnungen  eines  Ministeriums,  die  f�r  das  ganze Bundesland gelten soll." 
Es gab nach dem 29.09.1990 und schon vor dem 03.10.1990 bis heute also im derzeitigen Grundgesetz 
weder so bezeichnete dazugeh�rende L�nder noch danach zu Recht in den Bundestag entsandte 
Abgeordnete, die ordentlich legitimiert waren oder sind. 

Nach Greiffeld�s Rechtsw�rterbuch, 2. Auflage, Verlag C. H. Beck, M�nchen 1970, Seite 756 gilt: Norm 
(Rechtsnorm) > Gesetz! Normativen Charakter (Inhalt) hat eine Vorschrift, soweit sie im - Gegensatz zu 
blo�en Verwaltungsvorschriften - "Rechtss�tze" enth�lt, also Gesetz im materiellen Sinne ist.  Das vorgeb-
lich noch rechtsbest�ndige Grundgesetz soll aber  in der BRD an der Spitze eines geschlossenen Systems 
von Rechtsnormen stehen. Die  fehlende  Angabe  der  r�umlichen  Geltung  f�r  das  Grundgesetz  ist  
daher durch die obige nachvollziehbare Rechtsprechung vor 1990 (!) als wesentlicher Mangel  zu  bewer-
ten,  der  das  GG  nichtig  gemacht  hat.  Dem  Grundgesetz  ist damit  vermutlich  schon  am  18.07.1990,  
sp�testens  aber  am  29.09.1990  der geographische  Erstreckungsbereich  entzogen  worden,  es  gilt  mit  
allen nachfolgenden �nderungen  daher  seit  sp�testens  dem  29.09.1990  nicht mehr auf dem Gebiet der 
Bundesl�nder in der BRD. Und damit haben auch alle auf das Grundgesetz  gest�tzten  sonstigen  BRD-
Gesetze  jedenfalls  ab  1990  keine Rechtsgrundlage mehr. 

Da  die  „BRD“  und  die  „DDR“,  seit  ihrer  v�lkerrechtswidrigen  Errichtung  im  Jahre 1949,  niemals  
souver�ne Staaten waren  sondern  lediglich  besatzungsrechtliche, von ihren jeweiligen Besatzungsm�ch-
ten abh�ngige Selbstverwaltungskonstrukte und  deswegen  nach wie  vor  der Oberhoheit  ihrer  Besat-
zungsm�chte  und  deren sich daraus ergebenden Vorbehaltsrechten unterlagen  (Art. 139  „GG“), hatten 
die Vertreter  der  USA  und  UdSSR  auch  das  Recht  zu  diesen  doch  weitreichenden Ma�nahmen, wie  
geschehen.  Seine  Best�tigung  findet  dieses  auch  im  aktuellen  Art.  79  Abs.  1,  Satz  2  „GG“,  in  
welchem  heute  noch  auf  eine  bestehende „besatzungsrechtliche Ordnung“ Bezug genommen wird. 
Mit der Aufhebung ihrer „Verfassung“ hatten die „DDR“ und mit der Aufhebung des Art. 23 a.F. „GG“ 
auch die „BRD“ ab dem 18.07.1990 keine Rechtsgrundlagen mehr. Damit waren beide besatzungs-
rechtlichen Selbstverwaltungskonstrukte de jure  erloschen,  seit  dem  zu staatspolitischen  Handlungen  
jeglicher  Art  nicht mehr legitimiert. De facto agierten beide aber weiter, als sei nichts geschehen. 
Die  „DDR“  bis  zum  02.10.1990  und  die  „BRD“  noch  heute.  (Ist  das  nicht Kurios?) 
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Aus  diesen  „2 +  4 Verhandlungen“  (Tats�chlich waren  es  „4 +  2 Verhandlungen“, denn verhandelt 
und entschieden haben allein die 4 Besatzungsm�chte. Die „BRD“ + „DDR“  standen  au�en  vor,  waren  
lediglich  Befehlsempf�nger.)  ist  dann  u.a.  der „Einigungsvertrag  vom  31.08.1990“  entstanden.  In  
dessen  Art.  4, Ziffer  2  hei�t es:  „Artikel  23  („GG“)  wird  aufgehoben“.  In  Verbindung  mit  Art.  1  
des „Einigungsgesetzes“  ist daher der Art. 23 a.F. „GG“ ersatzlos aufgehoben und  im BGBl. II vom 
23.09.1990, S. 885 ff amtlich bekannt gemacht worden.  

Das  „BVerfG“ hatte mit  seiner Entscheidung 2 BvF 1/73, vom 31.07.1973, u.a. auch  festgestellt:  „....  
Sie  (die  „BRD“)  beschr�nkt  staatsrechtlich  ihre Hoheitsgewalt  auf  den  Geltungsbereich  des  Grund-
gesetzes.  ....“  Seit  dem 18.07.1990,  sp�testens  aber  seit  der Ver�ffentlichung  im BGBl.  am  
23.09.1990, hat das “GG” jedoch keinen Geltungsbereich mehr! Weil ein neuer Geltungsbereich bisher 
nicht definiert worden ist, gibt es daher seitdem auch kein Gebiet mehr, wo das  „GG“  G�ltigkeit  hat  
oder  angewendet  werden  kann!  Daher  gibt  es  seitdem auch kein Gebiet mehr in welchem die „BRD“ -
nach rechtsstaatlichen Grunds�tzen - eine Hoheitsgewalt auszu�ben berechtigt ist. Nach dem Staats- und 
V�lkerrecht ist  sie  daher  zur  Aus�bung  staatspolitischer  Handlungen  jeglicher  Art  seitdem auch nicht 
mehr legitimiert, weil sie keine g�ltige Rechtsgrundlage mehr hat. Die „BRD“  ist damit seitdem de  jure 
erloschen, de  facto aber noch existent, weil sie unter Mi�achtung dessen seitdem ohne jegliche Rechts-
grundlage weiter gehandelt hat und  immer noch handelt.  Jede weitere staatspolitische Handlung  seitens 
der „BRD“ d�rfte daher seitdem als Ausflu� einer de  facto bestehenden Diktatur, aus einer  in einem 
demokratischen Rechtsstaat nicht zul�ssigen „normativen Kraft des Faktischen“  zu  bewerten  sein  und  
mit  Rechtsstaatlichkeit  auf  der  Basis  einer freiheitlich  demokratischen  Grundordnung  – wie  f�lsch-
lich  immer  wieder behauptet wird – absolut nicht das Geringste zu tun haben! 
Zur sogenannten „Wiedervereinigung“ wurde regierungsseitig behauptet, auch von den Medien, die L�nder 
der „DDR“ seien am 03.10.1990 dem Geltungsbereich des „GG“ nach dessen Art. 23 beigetreten! Wie war 
das aber m�glich, wo doch der Art. 23 (a.F.) „GG“ sp�testens mit dem 23.09.1990 bereits aufgehoben war, 
also keine G�ltigkeit mehr hatte? Hinzu kommt noch, da� es am 03.10.1990 noch gar keine L�nder der  
„DDR“  (Th�ringen, Sachsen usw.) gab. Diese sollten erst noch durch  das  „L�ndereinf�hrungsgesetz“  
der  „DDR“  vom  22.07.1990,  zum 14.10.1990 gebildet werden! Wie kann also etwas noch nicht Exis-
tierendes etwas nicht mehr Existierendem beitreten? Wie ist das m�glich? Das w�re doch in etwa gleichbe-
deutend wie wenn  ein Verstorbener  eine  noch  nicht Geborene  heiraten w�rde!  Ein  Volksentscheid,  
wie  es  das  „GG“  mit  seinem  Art.  29  Abs.  2 vorschreibt,  wurde  nicht  durchgef�hrt,  dem  Deutschen  
Volk  also grundgesetzwidrig vorenthalten! 
Deutschland, das ganze Deutschland, umfa�t also das gesamte Territorium des DEUTSCHEN REICHS, 
einschlie�lich seiner Ostprovinzen �stlich der Oder-Nei�e in den  Grenzen  vom  31.12.1937  und  nicht  in  
den  Grenzen  der  “BRD“!  So  lange diese Ostprovinzen dem DEUTSCHEN REICH nicht wieder zur�ck 
gegeben worden sind, so  lange  ist auch die Einheit Deutschlands, des DEUTSCHEN REICHS nicht 
vollendet!!! 
Fazit:  Es  d�rfte  damit  eindeutig  und  zweifelsfrei  bewiesen  sein,  die  Einheit Deutschlands, also des 
gesamten Deutschlands (sh. „GG“ a.F.), des DEUTSCHEN REICHS,  in  den  Grenzen  vom  31.12.1937,  
wie  es  national  und  international anerkannt und festgestellt worden ist, ist keinesfalls, also nicht 
vollendet worden. 
Als  oberste  Instanz  f�r  die  sogenannte  und  nach  wie  vor  unfreie  „Bundesrep. Dtl.“  bestehen  noch  
immer  die Milit�rgesetze  (SHAEF-Gesetzgebung)  von  1945. Best�tigt  wurde  dieses  durch  die  
zwischen  der  „BRD“  und  den  westl. Besatzungsm�chten am 28.07.1990 geschlossenen Vereinbarung 
(BGBl. 1990 II S.1386  ff)  und  durch  Art.  79  Abs.1,  Satz  „GG“.   Die  "BRD“  ist  also  weiterhin 
lediglich  ein  von  den  3 westl.  Besatzungsm�chten  geschaffenes  und  von  diesen abh�ngiges  Selbst-
verwaltungskonstrukt,  ein  Pseudostaat.  Im  „�bereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen  in bezug 
auf Berlin“ vom 25.09.1990 (BGBl. II 1990,  S.  1274  +  S.  1386 ff)),  wurde  dieses  noch  einmal  
ausdr�cklich hervorgehoben  und  best�tigt.  Gem��  den  sich  aus  den  noch  immer  geltenden Vertr�gen 
und Gesetzen der westl. Besatzungsm�chte ergebenden Restriktionen, ist die „BRD“ nicht souver�n, 
sondern ein fremdgebundenes und fremdgesteuertes Staatsgebilde   belegen  im westlichen Teil des 
Territoriums des DR. Ebenso gelten immer noch die sogenannten „Feind-Staatenklauseln“ der UN-Charta  
in bezug auf Deutschland, die Art. 53 und 107. 

Wie kann man da von Freiheit  reden? Als  frei und souver�n kann ein Staat doch nur dann gelten und sein, 
wenn er auch eine vom  gesamten  Staatsvolk  frei  gew�hlte Verfassung  hat  und  �ber  seine Belange frei 
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und selbst entscheiden kann! Eine solche Verfassung hat aber die sogenannte „Bundesrep.  Dtl.“  bis  zum  
heutigen  Tage  eindeutig  nicht,  sondern  lediglich  das 1949  von  den  westl.  Besatzungsm�chten  v�l-
kerrechtswidrig  oktroyierte  „GG“, welches aber seit dem 23.09.1990 keinen Geltungsbereich mehr und 
damit de jure seitdem  nirgendwo  mehr  staatsrechtliche  G�ltigkeit  hat!  Das  1992 (widerrechtlich?) 
modifizierte „GG“ enth�lt nirgendwo eine Definition �ber dessen Geltungsbereich!   
In  diesem  Zusammenhang  d�rfte  auch  von  Bedeutung  sein,  da�  auch  heute noch  immer  im  Art.  
125  Abs.  1  der  aktuellen  Ausgabe  des  „GG“  steht:  „.... soweit es  innerhalb einer oder mehrerer 
Besatzungszonen einheitlich gilt“. Auch steht seit 1949 noch immer unver�ndert im Art. 79 Abs. 1, Satz 2 
„GG“: „…. oder den Abbau  einer  besatzungsrechtlichen  Ordnung  zum  Gegenstand  haben  …..“ 
Danach  ist  doch  ganz  eindeutig,  Deutschland,  das  DEUTSCHE  REICH,  ist  noch immer ein besetztes 
Land! Darf man da mit Fug und Recht  in die Pr�ambel des „GG“ schreiben, die Freiheit Deutschlands sei 
vollendet worden? Doch wohl nicht !   
Kann man ein Land, einen Staat, als frei und souver�n bezeichnen, in welchem �ber 60 Jahre nach Einstel-
lung der Kampfhandlungen noch immer „Besatzungszonen“ bestehen, in welchem nach �ber 60 Jahren 
noch immer eine zu beachtende „besatzungsrechtliche Ordnung“ gilt, wie es sich aus dem aktuellen „GG“ 
ergibt ??? 

I. Kammer des Obergerichts des Eidg. Standes Zuerich 
I.K. Nr. 237 B. vom 1. Dezember 1945 

-Auszug-
In seiner Antwort vom 6. August 1945 gab der Chef der Justizabteilung, Kuhn, der Meinung Ausdruck, 
dass Deutschland auch nach der Besetzung durch die Alliierten den Staatscharakter grundsätzlich 
beibehalten habe; zu diesem Ergebnis führe namentlich die Erwägung, dass eine Annexion nicht 
vorliege. 
Der heute in Deutschland herrschende Zustand kommt nun am ehesten einer Art treuhänderischen 
Verwaltung der deutschen Staatsgewalt durch die Besatzungsmächte gleich; es kann auch gesagt 
werden, der deutsche Staat sei zwar rechts- aber nicht handlungsfähig und bedürfe deshalb eines 
Vertreters. 

Am 29.08.1990  - also zeitlich dazwischen – wurde die Bundesrepublik Deutschland GMBH unter der HR  
Eintragungsnummer HRB 51411 gegr�ndet. 
Verstehen Sie jetzt warum in der BRD in Wahrheit das Privatrecht gilt und warum wir die freiwillige 
Gerichtsbarkeit haben, warum kein Richter mehr ein Urteil unterschreibt ? 

Eine Anfrage an das Amt f�r �ffentliche Bildung im Februar 2007 in Bezug auf die Rechtstaatlichkeit der 
Bundesrepublik Deutschland bewirkte folgendes Ergebnis: Die  sog.  BRD  ist  die  
ZENTRALVERWALTUNG  DES  VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSGEBIETES. 
„Die BRD ist NICHT als Staat geschaffen worden, sondern als Zentralverwaltung f�r das vereinigte 
Wirtschaftsgebiet, t�tig auf der Grundlage von Milit�rgesetzen und Direktiven der Drei M�chte und dies 
bis auf den heutigen Tag“. 
Das  Medium  DIE  WELT  hat  am  27.03.2007  auf  Seite  9  einen  Artikel  von Professor Karl Albrecht 
Schachtschneider einen Artikel ver�ffentlicht: Die Welt – Ein Staat ohne Legitimation

offenkundiger Sachstand des nichtigen Rechtsstaates BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND   
„( FINANZAGENTUR  GMBH HRB 51411 )“ 
EMRK Art 6: Recht auf ein faires Verfahren 
EMRK Art 7: Keine Strafe ohne Gesetz 
EMRK Art 13: Recht auf wirksame Beschwerde 
EMRK Art 14: Diskriminierungsverbot  


